
Politische Gemeinde Lommis
Bonneggstrosse 2 Telefon 052 723 30 10
9506Lommis e-mail info@lommis.ch

Internet www.lommis.ch

Wo;n9<y(c-n

GESUCH FÜR GRABARBEITEN AUF GEMEINDESTRASSEN
Einzureichen an das Bauamt der Gemeinde Lommis, Banneggstrasse 2, 9506 Lommis
Tel. 052 723 30 16 Mail: info@lommis.ch

Gesuchsteller:

Bauleitung: Telefon Nr.:

Unternehmer: Telefon Nr.:

Beschreibung der Grabarbeiten:

Ort/Lage:

Bitte beilegen: Katasterplankopie M 1: 500 mit Markierungen (obligatorisch)

Fahrbahn: Ausmass (ca.) m'

Trottoir: Ausmass (ca.) m'

Belagstyp:

Zweck:

Strassensperre notwendig (ja/nein und wann): /

Medien (ja/nein):

Baubeginn: Bauende:

Bemerkungen:

Die Ausführung erfolgt nach den Aufgrabungsvorschriften der Gemeinde Lommis.

Ort/Datum: Unterschrift:

BEWILLIGUNG FÜR GRABARBEITEN AUF GEMEINDESTRASSEN

Die Bewilligung zur Ausführung der nachgesuchten Grabarbeiten wird erteilt. Für die Reali-

sierung gelten die Bestimmungen des Gemeinderates der Politischen Gemeinde Lommis als

verbindlich. Im Weiteren sind allfällige Anordnungen des Werkhofes einzuhalten.

Ein Graben in einer Gemeindestrasse muss provisorisch bis auf die bestehende Belagshöhe

schichtweise mit verdichtbarem Material aufgefüllt werden. Anschliessend wird der Belag

durch die Gemeinde eingebaut.
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Die Arbeiten inklusive dem späteren Einbau der Deckschicht werden dem Bauherrn gemäss

den Ansätzen des kantonalen Tiefbauamtes in Rechnung gestellt.

Die Verrechnung erfolgt nach Einbau der Tragschicht.

Ort/Datum: Bauamt Lommis


